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Telefonische Auskünfte  032 686 80 50 
 

Montag – Freitag   08.45 bis 11.45 Uhr 
Dienstag    14.00 bis 16.00 Uhr 
Mittwoch    14.00 bis 16.00 Uhr 
Freitag    14.00 bis 16.00 Uhr 
 

E-Mail    sofv@football.ch 
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Suspensionen 
Gemäss Publikation im Internet beim jeweiligen Verein. 

 

 

Wettspiel-Neuansetzungen 
Laufend über Clubcorner mit Benachrichtigung per Mail. 

 

 

Mannschaftsrückzüge 
Korrektur OM 16   

13012 FC Grenchen 15 Junioren D/9 Promotion b 

nicht D/9 Promotion a 

Gem. Entscheid 18.03.2019 

 

 

Forfait-Entscheide SOFV 
Aufhebung Forfait Cup ¼ Final Team Brühl Solothurn (Jun.D) – FC Grenchen 15 a (D/9 P) gemäss 

Entscheid vom 18.03.2019. 

 

 

Resultatmeldedienst 
Sämtliche Resultatmeldungen müssen über Clubcorner oder Clubcornerapp innerhalb 1 Stunde nach 

Spielschluss erledigt werden. 

 

 

Spielberichte Junioren D und E / FF-12 und 15 
Die Spielberichte / Rapporte sind durch den Heimklub über Clubcorner zu erfassen. 

Die Klubs werden darauf aufmerksam gemacht, die entsprechenden Spielberichte / Rapporte rechtzeitig, 

das heisst, spätestens 24 Stunden nach Spielaustragung, im Clubcorner zu verarbeiten. Die vorherige 

Resultatmeldung ist Voraussetzung (spätestens 1 Stunde nach Spielaustragung). 

 

 

 

Bei unspielbarem Terrain 
Eine Verschiebung, sowie der Name des betreffenden Vertrauensmannes muss der Platzklub dem 

Gastklub und dem aufgebotenen Schiedsrichter telefonisch mitteilen. Die Verschiebung ist für den 

Gastklub erst nach Bestätigung durch den Vertrauensmann verbindlich. Für die Einholung der Bestätigung 

ist der Gastklub verantwortlich. 

 

 

Turnierbewilligungen 
Die Turnierbewilligungen werden regelmässig bei Erhalt erfasst und im Internet publiziert. Mit der 

Publikation (dient gleichzeitig als Bewilligungsanzeige) erfolgt gleichfalls die Belastung auf dem 

Vereinskonto. 

Mit der erteilten Bewilligung verpflichtet sich der organisierende Verein der Schiedsrichterauf-

gebotsstelle, mindestens drei Wochen vor dem Turnier, den Spielplan zuzustellen. 

Turniergesuche sind bis spätestens zwei Monate vor dem Turnier auf dem offiziellen, im Internet zu 

beziehenden Formular, einzureichen. Für jedes Turnier ist ein separates Formular zu verwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuchwil, 20.03.2019/am  WETTSPIELKOMMISSION DES SOFV  


